
(§ 281 I 1 BGB), sondern als Schadensersatz neben der Leistung
zu ersetzen sind. �bernimmt der Mieter wie in der Praxis �blich
die Pflicht, die R�ume bei Beendigung des Mietverh�ltnisses in
einen bezugsfertigen Zustand zu versetzen, kann der Vermieter

grds erst nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist
Schadensersatz f�r die selbst aufgewandten Renovierungskosten
und unter den Voraussetzungen der §§ 280 I, II, 286 BGB den
Mietzinsausfall f�r die Renovierungszeit verlangen.
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n SACHVERHALT

Die GmbH H und ihr Gesch�ftsf�hrer G gr�ndeten im August 2005 die Fonds-GbR A, deren Ge-
sellschaftszweck die Sanierung der auf dem gleichzeitig von der GbR erworbenen Grundst�ck
befindlichen Geb�ude sowie die dauerhafte Verwaltung und Vermietung des Grundst�cks war. S,
der �ber kein Eigenkapital verf�gt, interessiert sich im September 2005 aus steuerlichen Gr�nden
f�r einen Beitritt zu diesem geschlossenen Immobilienfonds. G, der nach dem Gesellschaftsvertrag
der A zur Aufnahme weiterer Gesellschafter erm�chtigt ist, erkl�rt dem S, er k�nne den Fonds-
beitritt �ber einen Kredit bei der Bank B finanzieren. Die entsprechenden Antragsformulare der B
hat G zur Hand. Laut G finanziere sich die R�ckzahlung des Darlehens aus Steuerersparnissen und
Mieteinnahmen. Einen Verkaufsprospekt gibt es nicht. S erkl�rt seinen Beitritt zur A-GbR und
erwirbt einen Fondsanteil f�r 150 000 E. Zudem unterschreibt er in den Gesch�ftsr�umen des G ein
Kreditantragsformular der B. Diese Vertragserkl�rung enth�lt die nach § 492 I 5 BGB erforderlichen
Angaben sowie eine den Anforderungen des § 355 II 1 BGB entsprechende Belehrung. B erkl�rt
schriftlich die Annahme und kehrt die Darlehenssumme direkt an A aus. Die prognostizierten
Mieteinnahmen lassen sich nicht realisieren; auch die angegebenen steuerlichen Ersparnisse
erweisen sich als weit �berh�ht. Nachdem S an B insg 21 000 E Zins- und Tilgungsleistungen
erbracht hat, erf�hrt er im Dezember 2005, dass G davon Kenntnis hatte, dass die behaupteten
Mieteinnahmen und Steuerersparnisse �berzogen waren. Er teilt B mit, dass er nur durch T�u-
schung des G zum Fondsbeitritt veranlasst worden sei und weitere Zahlungen verweigere; zudem
widerruft er den Darlehensvertrag. Den Gesellschaftsanteil (Anteilswert zu diesem Zeitpunkt:
10 000 E) bietet er B zur �bernahme an. Kann S von B die erbrachten Zins- und Tilgungsleistungen
zur�ckverlangen, wenn er einen Steuervorteil von 2 000 E erzielt hat?

Hinweis: Anspr�che aus unerlaubter Handlung bleiben außer Betracht.

n L�SUNG

A) Anspruch aus § 346 I BGB iVm §§ 355, 357, 495 I BGB

Ein Anspruch des S gegen B auf R�ckzahlung der erbrachten Zins- und Tilgungsleistungen iHv
21 000 E aus § 346 I BGB iVm §§ 355, 357, 495 I BGB kommt mangels fristgem�ßem Widerrufs des
Verbraucherdarlehensvertrags (§ 491 BGB) nicht in Betracht.

Kein fristgem�ßer Widerruf

Hinweis: Bei Klausurf�llen zu den sog »Schrottimmobilien« sind die Konstellationen wirksa-
mer, nichtiger und widerrufener Darlehensvertrag zu unterscheiden. Bei letzterer richtet sich
die R�ckabwicklung nach § 346 I iVm §§ 355, 357 BGB. Bei verbundenen Vertr�gen soll dabei
als empfangene Leistung iSd § 346 I BGB nicht die Darlehensvaluta, sondern der Fondsanteil
gelten (vgl BGH NJW 2004, 2731, 2733; aA M�ller/Lutz VuR 2005, 81, 82 f). Bei nicht ver-
bundenen Vertr�gen muss nach Ansicht des XI. Senats der Anleger den Nettokreditbetrag und
den Marktzins zur�ckzahlen (vgl BGH NJW 2003, 422). Dies wird in der Lit als ruin�ser Wider-
ruf kritisiert (vgl Hoffmann ZIP 2004, 49). Es besteht zudem ein Wertungswiderspruch zur
Ansicht des II. Senats, wonach die Anwendung der den Verbraucher sch�tzenden Widerrufs-
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